
 
 
Satzung des „Sparclub zum Bahnhof“, in der Gaststätte Schaper, Hämelerwald 
Stand : 18.06.2015 
 
§  1 Der Name des Sparclubs lautet „Sparclub zum Bahnhof“. 
 
§  2 Der Sparclub wird durch den Vorstand vertreten. Der Vorstand setzt sich wie folgt  
 zusammen: 
 
 1. Vorsitzende(r)  2. Vorsitzende(r)  1.Schriftführer(in)    2. Schriftführer(in) 
 1. Kassierer(in)  2. Kassierer(in)                      3. Kassierer(in) 
   

Der/die 1. Vorsitzende vertritt den Sparclub in allen inneren Angelegenheiten und regelt das Verhältnis der Mitglieder 
untereinander und gegenüber dem Sparclub. Er/sie beruft die Versammlungen ein und leitet sie. Er/sie führt die Aufsicht 
über die gesamte Geschäftsführung und Tätigkeit des Clubs und besitzt Weisungsrecht gegenüber allen Clubmitgliedern. 
In allen äußeren Angelegenheiten wird der Sparclub vom/von der 1. Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des 
Vorstandes vertreten. 
Der/die 2. Vorsitzende ist der Stellvertreter des/der 1. Vorsitzenden bei dessen Abwesenheit mit allen Pflichten und 
Rechten. Er/sie unterstützt die Tätigkeiten des/der 1. Vorsitzenden nach Kräften zu jeder Zeit und in jeder Hinsicht. 
Abstimmungen innerhalb des Vorstands erfolgen mit der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der 1. Vorsitzenden. 
Der Vorstand wird von der Hauptversammlung gewählt, ab dem Jahr 1997 für jeweils 2 Jahre. 

 
§  3 Weitere Organe des Clubs sind: 
 
 a) der Kassenprüfungsausschuss  b) der Vergnügungsausschuss 
 

Der Kassenprüfungsausschuss besteht aus 2 Kassenprüfern. Der Vergnügungsausschuss setzt sich aus mindestens 3 
Mitgliedern des Sparclubs zusammen. Die Mitglieder der einzelnen Ausschüsse werden von der Hauptversammlung 
gewählt, ab dem Jahr 1997 für jeweils 2 Jahre. 

 
§  4 Der Monatsbeitrag beträgt je Sparmitglied € 3,--.  Der Beitrag wird den Mitgliedern bei der Jahresauszahlung von ihrem 

Sparguthaben abgezogen und dem Clubkonto gutgeschrieben. 
Weiterhin hat jedes Clubmitglied eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von € 50,-- zu entrichten. Diese 
Aufnahmegebühr wird dem Clubmitglied am Jahresende von seinem Sparguthaben abgezogen und dem Clubkonto 
gutgeschrieben. 

 
§  5 Jedes Clubmitglied ist verpflichtet, vierzehntägig mindestens € 10,-- zu sparen. 
 
§  6 Falls ein Mitglied unentschuldigt versäumt zu sparen, so hat er ein Strafgeld in Höhe von €  1,-- an den Sparclub zu 

entrichten. Das Strafgeld wird bei der Jahresauszahlung von seinem Sparguthaben abgezogen und dem Clubkonto 
gutgeschrieben. 

 
§  7 Falls ein Clubmitglied dreimal hintereinander unentschuldigt keinen Sparbeitrag geleistet hat, so wird er aus dem Club 

ausgeschlossen. Sein bis dahin angespartes Kapital verfällt an den Sparclub. Über einen Ausschluss entscheidet vorab der 
Vorstand (mit sofort bindender Wirkung). Der Ausschluss muss von der nächstfolgenden  
Versammlung bestätigt werden. 

 
§ 8 Der Vorstand beschließt vorab über die Aufnahme von neuen Clubmitgliedern. Die Aufnahme der neuen Mitglieder 
 muss durch die nächste Versammlung (Jahreshauptversammlung/Halbjahresversammlung) bestätigt werden. 
 Sollte die Hauptversammlung die Aufnahme eines neuen Sparers nicht bestätigen, so erhält dieser Sparer 
 alle eingezahlten Sparbeiträge zurück. 
 
§  9 Der Termin der vierzehntägigen Leerung wird vom Vorstand des Sparclubs festgelegt. Die Änderung eines 

Leerungstermins wird durch Aushang im Clublokal sowie auf der Homepage der Gaststätte Schaper (www.gaststaette-
schaper.de) unter der Rubrik „Sparclub“ rechtzeitig angekündigt. 

 
§ 10 Die Zinsen für die eingezahlten Sparbeiträge der Mitglieder fallen dem Sparclub zu und werden dem Clubkonto 

gutgeschrieben. 
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§ 11 Für den Sparclub werden 2 Sparkonten eingerichtet: 
 
 a) Mitgliederkonto  b) Clubkonto 
 

Die Sparbeiträge werden dem Mitgliederkonto gutgeschrieben. Die Beiträge, Aufnahmegebühren, Strafgelder und Zinsen 
werden dem Clubkonto gutgeschrieben. 

 
§ 12 Mitglieder, die dem Sparclub nach dem 1. Monat des laufenden Sparjahres beitreten, haben die Beiträge  für die 

vorangegangenen Monate des Sparjahres nachzuentrichten.  
 
§ 13 Von den Mitgliedern in die Sparfächer eingezahlte 1-Cent-/, 2-Cent-/, 5-Cent-/ und 10-Cent-Stücke fallen dem Sparclub zu. 
  
 
§ 14 Das Sparjahr beginnt mit dem der Jahresauszahlung folgenden Spartag und endet mit dem Spartag,  der mindestens 14 

Tage vor der Sparauszahlung des folgenden Jahres liegt. 
 
§ 15 Die Jahreshauptversammlung wird jeweils im Januar durchgeführt. Die Jahreshauptversammlung wählt den Vorstand und 

die Mitglieder der Ausschüsse für 2 aufeinanderfolgende Jahre (beginnend mit der Jahreshauptversammlung des Jahres 
1997). 
Die Jahreshauptversammlung bestimmt auf Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Clubguthabens.  
Abstimmungen erfolgen mit der einfachen  Stimmenmehrheit der anwesenden Clubmitglieder. Satzungsänderungen 
bedürfen der 2/3 Stimmenmehrheit der anwesenden Clubmitglieder. 

 
Eine weitere Versammlung wird in der 2. Hälfte des laufenden Sparjahres einberufen. Der Vorstand ist berechtigt, bei 
Bedarf weitere Versammlungen einzuberufen. Versammlungen sind mit einer Frist von 14 Tagen vor dem 
Versammlungstermin einzuberufen (Aushang im Sparlokal und Veröffentlichung auf der Homepage der Gaststätte Schaper 
www.gaststaette-schaper.de , unter der Rubrik Sparclub). 

 
§ 16 Jedes Mitglied des Sparclub ist berechtigt, zu einer Veranstaltung (nicht Versammlung) des Sparclubs einen Gast 

einzuladen. Dieser Gast hat einen Kostenbeitrag zu leisten, dessen Höhe vom Vorstand des Sparclubs festgelegt wird. 
 
                 
§ 17 Mitglieder, die sich für den Sparclub besonders verdient gemacht haben,  können von der Jahreshauptversammlung (auf 

Vorschlag des Vorstandes), mit einfacher Stimmenmehrheit, zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder sind 
von der Zahlung der Monatsbeiträge befreit. 

 
§ 18 Jedes Clubmitglied hat die von der Jahreshauptversammlung beschlossene Satzung durch persönliche Unterschrift auf 

einem Anhang der jeweils gültigen Satzung anzuerkennen. 
 Diese Unterschrift ist unmittelbar (spätestens jedoch innerhalb von 4 Wochen) nach Inkrafttreten der Satzung bzw. 

Satzungsänderung zu leisten. Ein entsprechender Hinweis, mit dem Ablauftermin zur Unterzeichnung der Satzung, wird im 
Clublokal ausgehängt. 

 Clubmitglieder, die dieser Verpflichtung nicht nachkommen, werden aus dem Sparclub ausgeschlossen. 
 Jedem neuen Clubmitglied wird eine Ausfertigung der jeweils gültigen Satzung ausgehändigt. 
 Ein Exemplar der jeweils gültigen Satzung liegt im Clublokal aus und wird gleichzeitig auf der Homepage der Gaststätte 

Schaper (www.gaststaette-schaper.de) unter der Rubrik „Sparclub“ veröffentlicht. 
 
 
Hämelerwald, 27.06.2015 
 
Der Vorstand 
 
 
gez. Henni Karmiencke                 gez. Klaus Schaper 
 
 
   1. Vorsitzende        2. Vorsitzender 
 
 
 
 
 


